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Herzlich willkommen sind:

Das gesamte Praxisteam, auch Einsteiger, wenn sie mit den Bema- und 
GOZ-Leistungen ein wenig vertraut sind. Weil der ZE-Umsatz eine tra-
gende Säule des wirtschaftlichen Erfolges darstellt, sind insbesondere 
auch Zahnärztinnen und Zahnärzte sehr gerne willkommen. 

Zum Thema:

Bei der Herstellung von Zahnersatz stehen dem Patienten viele ver-
schiedene Versorgungsformen zur Auswahl. Je nach Befundsituation 
erhält er gemäß Regelversorgung die entsprechenden Festzuschüsse. 
Aber Achtung! Obwohl die Praxissoftware gewisse Vorgaben macht,  
ist darauf nicht immer Verlass, denn ein und derselbe Zahn- 
befund kann gleich mehrere verschiedene Regelversorgungen 
auslösen. Hintergrund dieser Vielfältigkeit sind die vom Zahnarzt 
streng zu beachtenden GKV-Richtlinien, die selbst das beste Abrech-
nungsprogramm nicht berücksichtigen kann. Oft wird dadurch aus 
einer Regelversorgung eine gleich- oder sogar andersartige Versor-
gung und das hat starke Auswirkungen auf die zahnärztlichen und 
zahntechnischen Honorare.

Das Spannende ist, dass es bei der prothetischen Planung so unglaub-
lich viele Varianten gibt. Würde ein Patient z. B. drei verschiedene 
Zahnärztinnen oder Zahnärzte um eine ZE-Aufklärung und entspre-
chende Heil- und Kostenpläne bitten, würde sich niemand wundern, 
wenn danach mehr als drei akzeptable, aber unterschiedliche Versor-
gungsformen vorliegen. Allein für das reduzierte Restgebiss könnte 
man aus dem Stehgreif zwanzig verschiedene Varianten nennen ... 
wobei, wie bereits betont, der Zahnbefund immer derselbe ist! Dass 
eine derartige Vielfalt auch zu Unstimmigkeiten zwischen Zahnarzt, 
ZFA, ZMV, Zahntechniker, Krankenkasse und sogar der KZV führen 
kann, liegt auf der Hand.
Nur aktuelles und umfangreiches Wissen schafft die notwendige 
Transparenz, auch schwierige ZE-Abrechnungsfälle in den Griff zu 
bekommen und Honorarverluste zu vermeiden.
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voraussichtliche Zuschusshöhe /Härtefall

Antragsnummer ursprünglicher Behandlungsplan

Antragsnummer

Interimsversorgung OK
Interimsversorgung UK

Stempel des Zahnarztes

Seite

Heil- und Kostenplan
Hinweis an den Versicherten:
Bonusheft bitte zur Zuschussfestsetzung beifügen.

I. Befund des gesamten Gebisses/Behandlungsplan

Ich bin bei der genannten Krankenkasse versichert. Ich bin über Art, Umfang

und Kosten der Regel-, der gleich- und andersartigen Versorgung sowie über

den voraussichtlichen Herstellungsort bzw. das voraussichtliche

Herstellungsland des Zahnersatzes ____________________________ aufgeklärt

worden und wünsche die Behandlung entsprechend diesem Kostenplan.

Datum/Unterschrift des Versicherten

Erklärung des Versicherten

Zusätzliche Erläuterung

Gutachterlich befürwortet

III. Kostenplanung1 BEMA-Nrn.

TP = Therapieplanung R = Regelversorgung B = Befund

Unfall oder Unfallfolgen/BerufskrankheitSER

Unbrauchbare Prothese/Brücke/Krone OKUnbrauchbare Prothese/Brücke/Krone UK

II. Befunde für Festzuschüsse IV. Zuschussfestsetzung

vorläufige Summe
Nachträgliche Befunde:

Betrag Euro Ct

Anz.

Befund Nr. 1 Zahn/Geb iet 2 Anz. 3

NEM

Alter OK
Jahre

Alter UK
Jahre

Direktabrechnung

III I. Kostenplanung GOZGOZ- Nr.  1 Zahn/Geb iet 2 Anz. 3 GOZ- Nr.  1 Zahn/Geb iet 2 Anz. 3

Datum/Unterschrift und Stempel
des Gutachters

Datum/Unterschrift des Zahnarztes
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Bemerkungen (bei Wiederherstellung Art der Leistung)

11
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31
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38

18
48

Zahnärztliches Honorar GOZ:
(geschätzt)

Zahnärztliches Honorar BEMA:

Material- und Laborkosten:(geschätzt)

2

3

4

5 Behandlungskosten insgesamt:
(geschätzt)

1 Fortsetzung

1 Fortsetzung

Anz.

Euro Ct

1 Fortsetzung Anz.

Die Krankenkasse üb ernim m t d ie neb en-

stehend en Festzuschüsse, höchstens
jed och d ie tatsächlichen Kosten.
Voraussetzung ist , d ass d er Zahnersatz

innerhalb  von 6 M onaten in d er vorge-

sehenen Weise eingeg lied ert w ird .

Datum, Unterschriftund Stempel der Krankenkasse

Immediatversorgung OK
Immediatversorgung UK

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

Kostenträgerkennung Versicherten-Nr.
Status

geb. am

Zahnarzt-Nr.

Abrechnungs-Nr.

Datum

Hinweis:
% Festzuschuss

Es liegt ein Härtefall vor.
% Festzuschuss voraussichtlichEs liegt voraussichtlich ein Härtefall vor

ja nein teilweise

Art des Behandlungsplans

Verarbeitungskennzeichen

Therapieschritt Wechselkennzeichen
Aktenzeichen PVS logische Version
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4.1   OK 14.5  OK 14.6  13, 25 24.7  13, 25 2

19  291d  297a  198a  198b  198e  1

705,68
158,66
988,22
155,80

2.008,36

E     E E E E  TV  E E E E E E  TV  E  E E

ew ew ew ew ew tw ew x x ew ew  ew  tw  ew  ew  ew

X

X
10

e e e e     e t e      t        t e e e e

xx.xx.xxxx

870,42
0,00

1.500,00
2.370,42

10 - Erstmalige Übermittlung
"06" HKP ZER

75

03  Indikation BEMA 98e für 4.5 Metallbasis z. B. Torus palatinus

D - Heidelberg 3. Bemerkungen (Textfeld)• Das Feld "Bemerkungen" kann für Hinweise genutzt werden, die aus dem  

Befund und der Therapieplanung nicht ersichtlich sind, zum Beispiel

 - zur Art der Verblendung (Komposit oder Keramik) oder

 - zu vorhandenen, funktionsfähigen Verbindungselementen und Verblockungen,  

  für die es keine Befundkürzel gibt oder
 - Hemisektion, ggf. mit Zahnangabe als zusätzliche Erläuterung. 

• Bei Wiederherstellungen oder Erweiterungen ist die Art der Leistung, für die 

Festzuschüsse in den Befundklassen 6 und 7 anzusetzen sind, verpflichtend 

anzugeben. Dasselbe gilt für die Abrechnung von Teilleistungen.

• Hinweise zur Versorgung des Gesamtbefundes in Therapieschritten werden 

im Feld "Anzahl Therapieschritte" berücksichtigt.

• Es steht eine Auswahlliste mit häufig vorkommenden Bemerkungen zur 

Verfügung, aus der auch eine Mehrfachauswahl möglich ist. Ist das Gesuchte 

in der Auswahlliste nicht enthalten, ist die Bemerkung im zugehörigen Feld 

"Zusätzliche Erläuterungen" als Freitext zu beschreiben.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN Elektronisches Beantragungs- und Genehmigungsverfahren (EBZ)

●3

Nr. Inhalt / Erläuterungen11 Wiederherstellung/Bruch12 Wiederherstellung/Sprung13 Wiederherstellung/Unterfütterung 
partiell

14 Wiederherstellung/Unterfütterung 
total

15 Erosionsgebiss16 Erweiterung Halteelement17 Erweiterung Zahn/Zähne18 Fehlende Versorgungsnotwendigkeit 
der Freiendsituation19 Hemisektion (Zahnangabe und 

Beschreibung siehe Feld „zusätzl. 
Erläuterung“)20 Ausnahmeindikation nach ZE-Richtlinie Nr. 36a [optional]

21 Ausnahmeindikation nach ZE-Richtlinie Nr. 36b [optional]

Nr. Inhalt / Erläuterungen01 Medizinische Indikation z. B. Allergien, 
während einer Strahlentherapie, als 
Brückenpfeiler nicht geeignet02 Zahnersatz verloren03 Indikation BEMA 98e, Begründung 

für 4.5 Metallbasis – Angabe der medizinischen Begründung 
(Exostosen, Torus Palatinus, Bruxismus, Schlotterkamm etc.)

04 Langzeitprovisorium05 Topographische Lage, Lückenschluss 
im Verblendbereich06 Verwendung Weichkunststoff oder 

Sonderkunststoffnn keine Verwendungnn keine Verwendung09 Vollkeramische Restauration10 Wiederherstellung/Erneuerungsbedürftiges Primärteles-
kop (Zahnangabe siehe Feld „zusätzl. 
Erläuterung“) DIE DAISY Gesetze, Verträge ... Verträge: BMV-Z Anlage 14c eFormular 3
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INHALTE

    	 Wichtige gesetzliche Grundlagen bei der Versorgung mit 	
	 Zahnersatz und Kronen
	 •	Sozialgesetzbuch: Leistungsanspruch und Festsetzung der 	
		  Regelversorgung
	 •	Zahnersatz- und Festzuschuss-Richtlinien
	 •	Bundesmantelvertragliche Regelungen
	 •	Elektronisches Beantragungs- und Genehmigungsverfahren (EBZ) 
	 •	Heil- und Kostenplan für Zahnersatz 
	 •	Vereinbarung von außervertraglichen Leistungen
		  (z. B. FAL / FTL)
	 •	Kommentierungen der KZBV und der Clearingstelle zum Fest-	
		  zuschuss-System

    	 Gegenüberstellung von Bema- und GOZ-Leistungen 

    	 Festzuschüsse nach den Befundklassen 1 bis 5
	 •	Festsitzender Zahnersatz (Stiftaufbauten, Kronen und Brücken)
	 •	Herausnehmbarer Zahnersatz (Interimsversorgungen, 
		  Prothesen und Kombinationsversorgungen)

    	 Einordnung in Regel-, gleich- und andersartige Versorgung
    	 Abrechnung von Begleitleistungen nach Bema und GOZ und 	
	 möglichen Materialkosten

    	 Wichtige Grundlagen zur Abrechnung von zahntechnischen  
	 Leistungen

    	 Gewährleistungspflicht und Nachbesserungsrecht

    	 Viele praxisbezogene Beispiele mit Einordnung in Regel-, 	
	 gleich- und andersartige Versorgung

    	 u. v. a. m.

    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.

  Präsenz-Seminar     Seminar-Nr. 2514

Freiburg	 Mittwoch	 19.11.2025
Hannover	 Mittwoch	 26.11.2025
09:00 – ca. 16:30 Uhr		  8 CME-Punkte 	 485,– Euro

Anmeldung online oder mit dem Formular auf Seite 55 

    Live-Webinar

Online!		  Mittwoch	 03.12.2025 
09:00 – ca. 16:30 Uhr		  8 CME-Punkte   	 475,– Euro

Anmeldung online bis zu 7 Tage vor dem jeweiligen Live-Termin


